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A. Z.
Zürich 49

nung geäussert habe, dass die Vertreterinnen des Frauenstimmrechts-
Verbandes an die Kommissionssitzungen eingeladen werden sollten. Das
wird für die ständerätliche Kommission zweifellos auch geschehen.

Im übrigen danke ich Ihnen für die Mitteilungen über die Mitwir-
kung der Frauen bei früheren Beratungen bestens.

Meine Bemerkung, es sei „mir in meiner ganzen politischen Lauf-
bahn als Bundesrat noch nie vorgekommen, dass man einen Verband
zu einer parlamentarischen Kommissionssitzung zugelassen hat und dass
der Verband dort zum Worte kam" bezog sich auf eine unpassende
Behauptung des Herrn Nationalrat Peter von Roten, die ich im folgenden
hier wiedergebe:

55 * * ' *

Nun glaube ich, dass man an und für sich sagen könnte, diese
Frage sei ein Mönchsgezänk oder in concreto ein Juristengezänk.
Dem wäre so, wenn sich nicht daraus zeigen würde, wie diese
Frage vom Departement, das allerdings „wichtigere" Sachen zu
bearbeiten hat, und offenbar zu wenig von den Verbänden unter
Druck gesetzt worden ist, nicht mit dem nötigen Verständnis
in die spezielle Frage, um die es sich hier handelt, bearbeitet
worden ist. "
(betreffender Passus ist von mir unterstrichen)

Hätten die Vertreterinnen des Frauenstimmrechtes in ihrer Eingabe
an den Nationalrat aufgeführt — wie es sich eigentlich gehört hätte —
wo überall schon bei parlamentarischen und ausserparlamentarischen
Kommissionen die Frauen zugezogen wurden und heute noch zugezogen
werden, dann hätten zweifellos Ihre Beispiele in dieser Liste auch figu-
riert. Ich hätte sie dann sicher auch angeführt, was die betreffende Stelle
im Votum des Herrn von Roten nur noch sonderbarer hätte erscheinen
lassen.

Die Billigkeit hätte verlangt, anzuerkennen, wie sehr wir uns immer
wieder bemühen, Frauen zur Mitarbeit heranzuziehen, wo sich nur Ge-
legenheit dazu bietet. Das war nicht nur zur Zeit des Herrn Nationalrat
Silbernagel so.

Aber ich bin umso glücklicher, meine Liste nun auch noch mit den
von Ihnen erwähnten Beispielen ergänzen zu können.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrichter, den Ausdruck
meiner vorzüglichen Hochachtung.O Ö

E. v. Steiger
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